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§ 1 Höhe des Beitrags 
Die Höhe des Jahresbeitrages beträgt für Mitglieder mit schulpflichtigen Kindern in der 
Grundschule Leegebruch derzeit mindestens 24 Euro. Für Mitglieder ohne schulpflichtige 
Kinder in der Grundschule Leegebruch beträgt der Jahresbeitrag derzeit mindestens 12 Euro. 
Freiwillig geleistete höhere Jahresbeiträge sind möglich. Anpassungen von Mitgliedsbeiträgen 
bedürfen der Textform. Über eine Änderung des Jahresbeitrages beschließt die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Das Mitglied erhält auf Anfrage in Textform 
beim Vorstand eine Zuwendungsbescheinigung über die Höhe des geleisteten Beitrages. 
 
§ 2 Zahlungsweise 
Der Beitrag wird durch den Förderverein im Januar eines jeden Jahres im Voraus im 
Lastschriftverfahren eingezogen. Eine andere Form der Beitragszahlung bedarf der 
Zustimmung durch den Vorstand. 
 
§ 3 Zahlungsverzug 
Das Verfahren bei Zahlungsverzug des Jahresbeitrages regelt die Vereinssatzung. 
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